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Erklärungen 
 

Gemäß § 9 Abs. 4  der Promotionsordnung der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissen-
schaften vom 10.04.2017: 

 
Ich versichere an Eides statt, dass ich die eingereichte Dissertation selbstständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe verfasst, andere als die in ihr angegebene Literatur nicht benutzt 
und dass ich alle ganz oder annähernd übernommenen Textstellen sowie verwendete Grafi-
ken, Tabellen und Auswertungsprogramme kenntlich gemacht habe. Außerdem versichere 
ich, dass die vorgelegte elektronische mit der schriftlichen Version der Dissertation überein-
stimmt und die Abhandlung in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als Promo-
tionsleistung vorgelegt und bewertet wurde. 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 5  der Promotionsordnung der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissen-
schaften vom 10.04.2017: 
 
Ich erkläre, dass die digitalen Abbildungen nur die originalen Daten enthalten oder eine ein-
deutige Dokumentation von Art und Umfang der inhaltsverändernden Bildbearbeitung. 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 6  der Promotionsordnung der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissen-
schaften vom 10.04.2017: 
 
Ich versichere, dass keine kommerzielle Vermittlung oder Beratung in Anspruch genommen 
wurde. 
 
Darüberhinaus bestätige ich, dass keine Sachverhalte die gemäß § 17 der Promotionsordnung 
zum Entzug des Doktorgrades führen könnten, vorliegen.  
 
 
 
 
 
 
(Titel, Vorname und Name der Doktorandin / des Doktoranden) 
 
 
(Datum, Unterschrift der Doktorandin / des Doktoranden) 


